
 

Sichere Verwendung von Flüssiggas  

Zweck  

Dieses Reglement soll helfen Unfälle, VergiŌungen, Brände und Explosionen bei der Verwendung von 
Flüssiggas (Butan/Propan) zu vermeiden. Es ist ein HilfsmiƩel zum Nachweis der Sorgfaltspflicht des 
Veranstalters und des Standbetreibers beim Einsatz von Gasgeräten (Flüssiggasanlagen).  

Anwendungsbereich  
Der Anwendungsbereich dieses Reglements umfasst bewilligungspflichƟge Veranstaltungen und 
FestwirtschaŌen mit Verkaufsständen aller Art. Es wird für mobile und in Fahrzeugen oder 
Anhängern eingebaute Gasgeräte angewendet. Das Reglement richtet sich nicht an private 
Veranstaltungen. 

Vorgehen 
Der Nachweis, dass ein Gasgerät an einer bewilligungspflichƟgen Veranstaltung sicher betrieben 
werden kann, liegt in der Verantwortung der Benützer von Gasgeräten und erfolgt in zwei Stufen:  

1. Nachweis für ein sicheres Gasgerät durch jährliche Gaskontrolle (Kontrollbescheinigung und 
VigneƩe, siehe Kontrolle der Gasgeräte) 

2. Nachweis des fachgerechten Gebrauchs (Handhabung) durch Ausfüllen der „Checkliste 
Veranstaltung“ bei jeder Veranstaltung (siehe Anhang oder weitere InformaƟonen) 

Umsetzung 
Das OK-Buchserfest erklärt die Anwendung dieses Reglements für das Buchserfest als verbindlich. 
Damit werden folgende Anforderungen gestellt: 

Anforderungen an den Veranstalter 
Der Veranstalter gewährleistet, dass nur Standplätze bzw. Aufstellungsorte für den Einsatz von 
Gasgeräten zugeteilt werden, bei denen: 

 die FrischluŌzufuhr und ein gefahrloses Abführen der Abgase gewährleistet sind 
 im Umkreis von mindestens 1m keine Ansammlung von Flüssiggas (z.B. in Abflüssen, 

Entwässerungen, Schächten, Mulden usw.) möglich ist 

Kontrolle der Gasgeräte 
Für jedes eingesetzte Gasgerät muss eine gülƟge „Kontrollbescheinigung Veranstaltungen“ vor Ort 
vorliegen und eine VigneƩe angebracht sein. 

Die Kontrolle der Gasgeräte sollte rechtzeiƟg vor der Veranstaltung erfolgen. Es dürfen nur Personen 
mit geprüŌem Fachwissen Kontrollen an Gasgeräten vornehmen. Die Liste der vom Verein 
Arbeitskreis LPG geprüŌen und zugelassenen Gaskontrolleure ist zu finden unter: 
hƩps://www.arbeitskreis-lpg.ch/service/verzeichnis/. Bei einer Kontrollbescheinigung ohne 



 

festgestellte Mängel werden die VigneƩen mit einer GülƟgkeit von 1 Jahr an jedem Gasgerät 
angebracht und je eine Kontrollbescheinigung ausgestellt. Ausschlaggebend ist die entsprechende 
Kontrollbescheinigung auch wenn die VigneƩe beschädigt ist! Gasgeräte, welche Mängel aufweisen, 
dürfen nicht betrieben werden. 

Sicherer Betrieb der Gasgeräte 
Der Betreiber hat bei jeder Veranstaltung durch Ausfüllen der „Checkliste Veranstaltung“ – siehe 
Anhang (oder weitere InformaƟonen) nachzuweisen, dass der Betrieb der Gasgeräte sicher ist. 

Der Standbetreiber ist verantwortlich, dass alle Mitarbeitenden, welche mit den Gasgeräten 
arbeiten, über den sicheren Betrieb der Anlage instruiert sind. 

Zusätzliche Anforderungen seitens des Brandschutzes sind ebenfalls zu berücksichƟgen. 

 

Weitere InformaƟonen 
EKAS-Richtlinie 6517: Flüssiggas, Lagerung und Nutzung  

Arbeitskreis LPG: Checkliste Veranstaltungen  

Gebäudeversicherung St. Gallen: Zeltbauten und Tribünen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anhang:

 
* Ist ein Nein angekreuzt, dürfen die Gasgeräte nicht betrieben werden, bis der Mangel fachgerecht behoben ist! 


